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Herzlich willkommen 
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 

Nach der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 10. April 2013, an der die 

Stimmberechtigen der revidierten Bau- und Zonenordnung zugestimmt haben, laden 

wir Sie gerne zur Rechnungs-Gemeindeversammlung ein. Sehr erfreut ist der Gemein-

derat über den positiven Abschluss der Jahresrechnung 2012 mit einem über Fr. 1 Mio. 

besseren Ergebnis als budgetiert. Die Begründung dafür finden Sie in der nachfolgen-

den Weisung. Auch die Bauabrechnung über die Sanierungsarbeiten im Hinterwuhr 

schliesst erfreulicherweise mit Minderkosten ab. Weiter stehen der Zusammenarbeits-

vertrag der Politischen Gemeinden des Bezirks betreffend Dienstleistungen aus dem 

Haus Breitenstein sowie die Sanierung des Einlenkers Landstrasse/Bahnhofplatz auf der 

Traktandenliste.  

 

Nach der Behandlung der verschiedenen Anträge erhalten Sie einige aktuelle Informati-

onen aus einzelnen Ressorts des Gemeinderats. Gerne beantworten wir Ihnen danach 

auch Fragen von allgemeinem Interesse.  

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken für Ihr Interesse im Voraus bestens. Wie 

üblich laden wir Sie nach der Versammlung gerne zum Apéro ein. 

 

Ueli Frauenfelder 

Gemeindepräsident 
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Einladung 
 
zur Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 29. Mai 2013, 20.00 Uhr 
Löwensaal Andelfingen 
 
 

Traktanden 

 

1. Jahresrechnung 2012 

 

2. Bauabrechnung Sanierung Quartier Hinterwuhr 

 

3. Gesellschaftsvertrag Breitenstein 

 

4. Sanierung Landstrasse / Bahnhofplatz 

 

 

Aktuelle Informationen des Gemeinderates 

 

 

Die Akten zu den Geschäften liegen bei der Gemeindeverwaltung Andelfingen ab Mitt-

woch, 15. Mai 2013 während den ordentlichen Öffnungszeiten zur Einsicht auf. 

 

 

 

 

Andelfingen, 30. April 2013 

 

 

Gemeinderat Andelfingen 

 

 

Ueli Frauenfelder Patrick Waespi 

Präsident Schreiber 
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Jahresrechnung 2012 
 
Antrag  
 
1. Die Jahresrechnung 2012 der Politischen Gemeinde Andelfingen wird wie folgt 

genehmigt:  
 
Erfolgsrechnung Aufwand Fr. 11‘717‘475.44 
 Ertrag Fr. 12‘007‘644.58 
 Ertragsüberschuss Fr. 290‘169.14 
 
Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 2‘921‘879.09 
Verwaltungsvermögen Einnahmen Fr. 1‘224‘709.25 
 Nettoinvestitionen VV Fr. 1‘697‘169.84 
 
Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 1‘189‘500.00 
Finanzvermögen  Einnahmen Fr. -.-- 
 Nettoinvestitionen FV Fr. 1‘189‘500.00 
 
Bilanz Bilanzsumme Fr. 39‘019‘812.33 

 
 
2. Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 290‘169.14 wird dem zweck-

freien Eigenkapital zugewiesen. Das zweckfreie Eigenkapital erhöht sich damit auf 
Fr. 10‘655‘552.69.  

 
Weisung 
 
Einstieg in die Jahresrechnung 2012 
 
Zum ersten Mal liegt ein Jahresabschluss vor, welcher nach den Bestimmungen der 
neuen Rechnungslegungsnorm HRM2 erstellt worden ist. Der Auftakt im Universum des 
HRM2 gestaltet sich für Andelfingen ansehnlich: Die Jahresrechnung 2012 der Politi-
schen Gemeinde weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 290‘169.14 aus, sie schliesst 
damit um rund 1 Million Franken besser ab als budgetiert. Verantwortlich für das erfreu-
liche Resultat sind primär drei Gründe:  
 
1. Die schwierig abzuschätzenden Steuereinnahmen aus den Vorjahren kommen um 

eine halbe Million Franken höher zu stehen als prognostiziert. 
2. Die allgemeine Verwaltung schliesst aufgrund von tieferen Personalkosten und 

optimiertem Liegenschaftenunterhalt um 270‘000 Franken besser ab. Die Einstel-
lung eines Hauswarts für die Gemeindeliegenschaften hat sich damit zum Teil be-
reits bezahlt gemacht.  

3. Im Bereich der Gemeindestrassen konnte per Saldo durch reduzierte Arbeitspen-
sen, den Verzicht auf die Neugestaltung des Marktplatzes und durch Erlöse, wel-
che für Arbeiten zugunsten von Dritten eingenommen wurden, ein um 120‘000 
Franken tieferer Aufwand verbucht werden.  
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Steuerhaushalt 
 
Sämtliche Bereiche des steuerfinanzierten Haushalts schliessen besser ab als budgetiert 
und leisten damit einen Beitrag an das positive Ergebnis. Die gegenüber dem Voran-
schlag um 3 Millionen Franken tiefer ausgefallenen Nettoinvestitionen (vgl. unten) 
reduzierten den Aufwand für den Kapitaldienst (Abschreibungen und Zinsen) signifi-
kant.  
 
 
Gebührenhaushalte 
 
Das Wasserwerk weist mit Fr. 185‘249.12 einen doppelt so hohen Gewinn aus wie bud-
getiert. Das erfreuliche Ergebnis ist auf das hohe Liefervolumen von Bauwasser, wel-
ches den Bauherrschaften bei einem Neubau pauschal in Rechnung gestellt wird, und 
auf höher ausgefallene Anschlussgebühren, die zu tieferen Abschreibungen führen, 
zurückzuführen.  
 
Die Abwasserentsorgung schliesst um Fr. 50‘000 besser ab als angenommen und weist 
Fr. 211‘850.80 als Gewinn dem Spezialfinanzierungskonto zu. Die Abfallentsorgung 
kehrt dank kräftigen Gebühreneinnahmen einen budgetierten Verlust von Fr. 4‘900 in 
einen effektiven Ertragsüberschuss von Fr. 13‘106.07 um.  
 
Im Netzbereich des Elektrizitätswerks wird ein Verlust von Fr. 123‘976.46 eingefahren, 
budgetiert war ein Gewinn von Fr. 23‘900.00; auch der Bereich Stromhandel ist mit  
Fr. 83‘325.75 defizitär. Beim Elektrizitätswerk macht eine ausserplanmässige Abschrei-
bung von Fr. 236‘000 einen möglichen Gewinn zunichte. Die besagte Abschreibung ist 
eine Korrekturbuchung zur Anlagebewertung der Vorperiode: Die Investitionskosten 
des kürzlich sanierten Netzes im Hinterwuhr wurden im Jahre 2011 fälschlicherweise 
doppelt erfasst. Flossen die Gebühreneinnahmen beim Stromverkauf um Fr. 100‘000 
besser als vermutet, mussten gleichzeitig Fr. 188‘000 mehr für den Einkauf von Energie 
aufgewendet werden. Der höhere Beschaffungsaufwand ist der Hauptverantwortliche 
für das negative Ergebnis im Bereich Stromhandel. 
 
Schliesslich die Fernwärme. Mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 85‘304.35 präsentiert 
sie ein um Fr. 70‘000 besseres Ergebnis als budgetiert. Durch die Verzögerungen bei der 
Erweiterung des Fernwärmekraftwerks und der Sanierung der dortigen Rauchgasreini-
gung mussten im vergangenen Jahr keine Investitionsbeiträge an die Robert Schaub AG 
geleistet werden. Als Folge davon fallen die Abschreibungen in der Erfolgsrechnung 
tiefer aus.  
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Investitionsrechnung 
 
Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen zeigt massiv tiefere Ausgaben und 
höhere Einnahmen. Wie bereits in den Erläuterungen zur Erfolgsrechnung gestreift, 
wurde das Projekt „Neugestaltung Marktplatz“ gestoppt und die Erweiterung des Fern-
wärmekraftwerks in das Jahr 2013 verschoben; beides blieb nicht folgenlos in der Inves-
titionsrechnung. Auf der Einnahmenseite sprudelten die Anschlussgebühren wesentlich 
schöner als angenommen. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen kommen 
so auf Fr. 1‘697‘169.84 (Voranschlag: Fr. 4‘762000) zu stehen.  
 
Im Finanzvermögen wurden Investitionen von Fr. 1‘189‘500.00 im Zusammenhang mit 
dem Erwerb von Parkplätzen in der Tiefgarage vorgenommen.  
 
 
Bilanz 
 
Die Bilanz zeigt Aktiven und Passiven von Fr. 39‘019‘812.33. An der Budgetversammlung 
im letzten Dezember stiess sich ein Votant daran, dass der Gemeinderat in der Weisung 
zur Versammlung nichts zur Verschuldungssituation der Gemeinde erwähnt hatte. Es 
sei hierzu die Bemerkung erlaubt, dass sich die Budgetierung in erster Linie auf die 
Erfolgsrechnung mit dem Aufwand und dem Ertrag konzentriert, schliesslich müssen 
Steuer- und Gebührensätze festgesetzt werden. Eine „Budgetbilanz“ war und ist weder 
im HRM1 noch im HRM2 vorgesehen. Selbstverständlich aber sieht das beim Jahresab-
schluss anders aus. Derzeit lasten Fr. 6‘000‘000 langfristige Schulden auf der Gemeinde, 
das gesamte Fremdkapital beträgt Fr. 16‘311‘707.70, das Eigenkapital (zweckgebunde-
nes und zweckfreies) beläuft sich auf Fr. 22‘708.104.63. Stille Reserven schlummern im 
Rechnungsmodell HRM2 keine mehr.  
 
 
Kennzahlen 
 
Der aus der Jahresrechnung 2012 abgeleitete Selbstfinanzierungsgrad beträgt bei 
einem Cashflow von Fr. 2‘570‘849.54 hohe und sehr gute 122%. Damit wurden die Inves-
titionen aus eigenen Mitteln finanziert - und es blieb dabei sogar noch etwas für die 
Zuweisung ins Eigenkapital übrig. Der Zinsbelastungsanteil, der Anteil des verfügbaren 
Einkommens also, der durch den Aufwand zur Begleichung aller Zinsen gebunden ist, 
beträgt derzeit tiefe 1%. Das Nettovermögen pro Einwohner beträgt annehmbare  
Fr. 1‘696.00. 
 
 
Empfehlung Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Andelfingen an 
seiner Sitzung vom 26. März 2013 geprüft und für richtig befunden. Er empfiehlt der 
Gemeindeversammlung, die Rechnung zu genehmigen. 
 
Detailzahlen zur Jahresrechnung finden Sie ab Seite 15 
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Bauabrechnung Sanierung Quartier Hinterwuhr 
 
Antrag 
 
1. Die vorliegende Bauabrechnung über die Sanierung des Hinterwuhrquartiers mit 

Totalkosten in der Höhe von Fr. 1‘888‘261.31 wird genehmigt.  
 
 
Weisung 
 
Mit Beschluss vom 1. Dezember 2010 stimmte die Gemeindeversammlung einem Kredit 
in der Höhe von Fr. 1‘970‘000.00 für die Werkleitungs- und Strassensanierung im Quar-
tier Hinterwuhr zu.  
 
Die Erneuerungsarbeiten an der Strasse, der Brücke über den Mülibach, den Wasser- 
und Kanalisationsleitungen sowie am Stromnetz wurden in den Jahren 2011 und 2012 
durchgeführt. Dabei kam es zu keinen nennenswerten Schwierigkeiten bei der Ausfüh-
rung, die Sanierungen verliefen praktisch so wie geplant.  
 
Nebst dem geschmeidigen Bauverlauf sorgten Vergabegewinne bei der Ausschreibung 
der Aufträge sowie gute Verhandlungslösungen beim Landabtausch dafür, dass die 
Gesamtkosten des Grossprojekts mehr als 4% tiefer zu liegen kommen als budgetiert.  
 
Die Zusammenstellung der Baukosten präsentiert sich wie folgt (in Fr., inkl. MwSt.):  
 
 
Bereich Bauabrechnung Baukredit 

 
Strassenbau, Brückenbau 657‘186.19 787‘000.00 
Wasserleitungen  293‘782.30 248‘000.00 
Kanalisation 607‘744.80 605‘000.00 
Elektrisch 329‘548.02 320‘000.00 
Unvorhergesehenes -.-- 10‘000.00 
 
Total 1‘888‘261.31 1‘970‘000.00 
 
Minderkosten vs. Voranschlag 81‘738.69 (- 4.15%)  
 
 
Die Schlussrechnung des mit dem Projekt für die Sanierung des Hinterwuhrquartiers 
betrauten Ingenieurbüros Bachmann Stegemann + Partner AG stimmt mit den internen 
Zahlen in den Büchern der Finanzverwaltung überein.  
 
Empfehlung Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat hat die vorliegende Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung be-
funden. Der Gemeinderat empfiehlt, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen. 
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Gesellschaftsvertrag Breitenstein 
 
Antrag 
 
1. Dem Zusammenarbeitsvertrag (Gesellschaftsvertrag) zwischen den Politischen 

Gemeinden des Bezirks Andelfingen betreffend Mandatsführung KESR, Sozial-
dienst für Erwachsene, Suchtberatung, Suchtprävention sowie Jugendarbeit wird 
zugestimmt. 

 
 
Weisung (Gemäss Gemeindepräsidenten-Verband Bezirk Andelfingen) 
 
Ausgangslage 
 
Im Haus „Breitenstein“ an der Landstrasse in Andelfingen ist das Jugendsekretariat für 
die Gemeinden des Bezirkes Andelfingen domiziliert. Dieses ist als kantonale Institution 
zuständig für die Kleinkinderberatung sowie die Jugend- und Familienberatung. In das 
Jugendsekretariat integriert wurden 1993 durch Vereinbarung der Bezirksgemeinden 
der Vormundschafts- und Sozialdienst für Erwachsene sowie die Beratungs- und Sucht-
prophylaxenstelle. Später ist auch noch die Jugendberatung als zusätzliche Aufgabe 
dazu gekommen. Die Konzentration dieser Gemeindeaufgaben im „Breitenstein“ hat 
sich operativ und finanziell bewährt und die „äusserliche Verschmelzung“ kantonaler 
und kommunaler Aufgaben im sozialen Bereich an einem Ort unter der Obhut der 
Bezirksjugendkommission war aussergewöhnlich im Kanton Zürich. 
 
Mit dem neuen Kinder- und Jugendhilfegesetz des Kantons sind per Ende 2011 die 
Bezirksjugendkommissionen aufgehoben und die Aufgaben der Jugendsekretariate neu 
organisiert worden. Der Bezirk Andelfingen gehört seither zur Region Winterthur-
Andelfingen, genannt Zürich Nord, allerdings mit dem Zugeständnis, dass im „Breiten-
stein“ zusammen mit den Aufgaben der Bezirksgemeinden quasi ein Filialbetrieb beibe-
halten wird.  
 
Mit der Auflösung der Jugendkommission ist auch die Vereinbarung der Bezirksge-
meinden bezüglich des Vormundschafts- und Sozialdienstes sowie der Suchtberatung 
und –prophylaxe aus dem Jahr 1993 hinfällig geworden, das heisst, diese Dienste wer-
den zur Zeit in einer Übergangsphase von einem vom Gemeindepräsidenten-Verband 
eingesetzten Ausschuss überwacht.  
 
Das Bestreben, die Gemeinde-Dienste auf einer klaren Rechtsgrundlage und in enger 
Zusammenarbeit mit dem Kanton im „Breitenstein“ weiterhin unserer Bevölkerung 
anbieten zu können, führte nach eingehenden Verhandlungen mit dem Gemeindeamt 
des Kantons Zürich zum nun vorliegende Zusammenarbeitsvertrag zwischen den Politi-
schen Gemeinden des Bezirkes Andelfingen betreffend die Mandatsführung KESR (bis 
jetzt Amtsvormundschaft), Sozialdienst für Erwachsene, Suchtberatung, Suchtpräven-
tion sowie Jugendarbeit. Die Bezirksgemeinden bilden dabei eine öffentlich-rechtliche 
Gesellschaft, allerdings ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Die Bildung eines Zweckver-
bandes, um diesen Mangel zu beheben, wurde vom Gemeindeamt nicht akzeptiert, da 
keine eigene Verwaltung vorgesehen ist. Demgegenüber steht der Vorteil einer flexible-
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ren Organisationsstruktur, das heisst, die Gesellschafterversammlung erhält Entschei-
dungskompetenzen, die in einem Zweckverband kaum möglich gewesen wären, die 
aber im Sinne einer effizienten Führung der Gesellschaft von Vorteil sind. 
 
Ist der Zusammenarbeitsvertrag in Kraft, können die Gesellschafterversammlung und 
die Geschäftsführung gebildet und operativ aktiv werden, das heisst, der geplante 
Abschluss einer Leistungsvereinbarung mit der Bildungsdirektion, Amt für Jugend und 
Berufsberatung (AJB), kann erfolgen. In dieser Leistungsvereinbarung wird klar defi-
niert, wer in Zukunft für die Mandatsführung KESR, den Sozialdienst für Erwachsene, 
die Suchtberatung, die Suchtprävention und die Jugendarbeit im Bezirk Andelfingen 
zuständig ist und welche Leistungen erbracht werden müssen und erwartet werden. 
Zudem werden alle Mitarbeitenden im „Breitenstein“ dem kantonalen Personalrecht 
unterstellt. Es ist die verantwortungsvolle Aufgabe der Geschäftsführung, die Dienst-
leistungen der Bildungsdirektion auszuhandeln und deren Einhaltung zu überwachen. 
Dazu gehören auch die finanziellen Aspekte, wobei die Gemeindevertreter in der Ge-
sellschafterversammlung neben der Genehmigung der Leistungsvereinbarung auch für 
die Festsetzung des Jahresbudgets und die Abnahme der Jahresrechnung zuständig 
sind.  
 
Die finanziellen Auswirkungen der neuen Organisation auf die Gemeinden sind ange-
sichts verschiedener Unbekannten, wie zum Beispiel die Auswirkungen des neuen 
Vormundschaftswesens oder die Zahl der beteiligten Gemeinden in den einzelnen 
Dienstleistungsbereichen, schwer abzuschätzen. Sie dürften jedoch in einer gewissen 
Bandbreite den bisherigen Aufwendungen entsprechen.  
 
 
Würdigung durch den Gemeindepräsidenten-Verband 
 
Der Gemeindepräsidenten-Verband des Bezirkes Andelfingen hat sich seit Jahren inten-
siv mit der Zukunft des „Breitenstein“ befasst und sich für den Fortbestand dieser Inst i-
tution mit ihren kantonalen und kommunalen Dienstleistungen im Bezirk eingesetzt. 
Der nun vorliegende Zusammenarbeitsvertrag der Bezirksgemeinden und die geplante 
Leistungsübertragung an das Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) der kantonalen 
Bildungsdirektion sind ein Garant für den Erhalt des „Breitenstein“ und seines Service 
publik in unserem Bezirk. Den Stimmberechtigten der Bezirksgemeinden empfiehlt der 
Gemeindepräsidenten-Verband deshalb, dem vorliegenden Zusammenarbeitsvertrag 
zuzustimmen.  
 
Mit Schreiben vom 6. Juli 2012 hat sich im Rahmen der Vernehmlassung zum Zusam-
menarbeitsvertrag (Gesellschaftsvertrag) „Breitenstein“ die Vorsteherin der Bildungsdi-
rektion des Kantons Zürich, Frau Regierungsrätin Regine Aeppli, wie folgt zu diesem 
Pilotprojekt geäussert: „Da es sich bei der vorgesehenen Leistungsvereinbarung mit den 
Gemeinden des Bezirks Andelfingen um ein Vorhaben von grösserer politischer Bedeu-
tung handelt, hat mich der Amtschef des AJB laufend über den Gang der Vorarbeiten 
und über die Vorgespräche informiert. Ich befürworte die geplante Zusammenarbeit 
sehr, da sie auch zur Sicherung des Bezirkszentrums Breitenstein in Andelfingen führt.“ 
 
Die Verhandlungen mit dem AJB bezüglich der Leistungsvereinbarung sind recht kom-
plex und für beide Seiten eine echte Herausforderung. Der Vorstand des Gemeindeprä-
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sidenten-Verbandes ist jedoch überzeugt, dass dank guten Willens auf beiden Seiten 
eine allseits befriedigende Leistungsvereinbarung möglich ist und demnächst ein be-
schlussfähiger Entwurf vorliegen wird. 
 
 
Empfehlung Gemeinderat 
 
Die Gemeindeversammlung Andelfingen stimmte am 27. April 1993 der Vereinbarung 
zwischen den Gemeinden des Bezirkes Andelfingen und der Bezirksjugendkommission 
zur Schaffung und Führung eines Vormundschafts- und Sozialdienstes für Erwachsene 
und einer Beratungs- und Suchtprophylaxenstelle im Rahmen der Dezentralen Drogen-
hilfe zu.  
 
Nach der Aufhebung der Bezirksjugendkommission per 31. Dezember 2011 durch den 
Kanton Zürich ist diese Vereinbarung hinfällig geworden. Um die Gemeinde-Dienste im 
„Breitenstein“ weiterführen zu können, ist eine neue Absichtserklärung der Bezirksge-
meinden, verbunden mit einer klaren Auftragserteilung im Rahmen einer Leistungsver-
einbarung mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, erforderlich.  
 
Unter der Führung des Gemeindepräsidenten-Verbands des Bezirks Andelfingen ist ein 
neuer Zusammenarbeitsvertrag mit dem „Breitenstein“ erarbeitet worden. Der vorlie-
gende Zusammenarbeitsvertrag bildet die neue Rechtsgrundlage für den Fortbestand 
der Gemeinde-Dienste im „Breitenstein“ in Andelfingen. Gestützt auf Art. 14, Ziff. 3 der 
Gemeindeordnung ist die Gemeindeversammlung zuständig für den Abschluss von 
Zusammenarbeitsverträgen mit anderen Gemeinden über die gemeinsame Durchfüh-
rung von Aufgaben.  
 
Die im Haus Breitenstein erbrachten Dienstleistungen basieren auf gesetzlichen Aufträ-
gen. Mit dem neuen Vertrag wird gewährleistet, dass die Bezirksgemeinden diese 
Dienste im sozialen Bereich auch weiterhin aus einer Hand und damit so effizient wie 
möglich anbieten können. Zum bereits in den 90er Jahren gewählten Modell gibt es 
keine valable Alternative.  
 
Der Gemeinderat empfiehlt, dem vorliegenden Gesellschaftsvertrag die Zustimmung zu 
geben. 
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Sanierung Landstrasse / Bahnhofplatz 
 
Antrag  
 
1. Der Sanierung des Bahnhofplatzes und der Einmündung in die Landstrasse für  

Fr. 180‘000.00 wird zugestimmt. 
 
 
Weisung 
 
Ausgangslage 
 
Nachdem vor ein paar Jahren der westliche Teil des Bahnhofplatzes in Andelfingen 
(Bereich Kiosk bis Kehrplatz Postauto) saniert wurde, steht nun die Erneuerung des 
östlichen Teils (ab Höhe der Postfächer bis zum Einlenker in die Landstrasse) an. In 
diesem Abschnitt muss der Strassenbelag wieder in Ordnung gebracht werden. Dabei 
drängt es sich auf, gleichzeitig die Verkehrsführung an der neuralgischen Stelle bei der 
Einmündung in die Landstrasse zu verbessern. Speziell in den Morgen- und Abendstun-
den wird die Einmündung zum Bahnhofplatz stark frequentiert: Pendler zu Fuss, moto-
risierte Kunden der Post, des Kiosks, Briefträger in Autos und auf Motorfahrrädern, das 
Postauto und dazu die regelmässig schnell anwachsenden Staus des Privatverkehrs 
beidseits der geschlossenen Barriere. All diese Verkehrsteilnehmer sorgen an besagter 
Stelle für eine hohe Betriebsamkeit, welche immer wieder zu heiklen Situationen führt, 
insbesondere für die Fussgänger. 
 
 
Strassensanierung 
 
Der Einlenker in den Bahnhofplatz weist heute an diversen Stellen Risse und Belagsfli-
cke auf. Diese sind primär auf das Alter der Strasse zurückzuführen. Eine Belagserneue-
rung ist nötig, um die qualitativen Schwächen der Strasse zu beheben und tiefergehen-
de Schäden, deren Sanierung noch teurer würde, zu vermeiden.  
 
 
Verbesserung der Verkehrsführung 
 
Folgende Massnahmen sorgen dafür, dass die heute unbefriedigende Verkehrssituation 
beim Einlenker in den Bahnhofplatz verbessert und für die Verkehrsteilnehmer sicherer 
gemacht wird: 
 
 
 Die Strasse zum Bahnhofplatz wird um knapp zwei Meter in Richtung der Bahnge-

leise verlegt und gleichzeitig etwas verbreitert. Dadurch entsteht auf der Seite des 
Postgebäudes Platz für ein breiteres Trottoir. Die Parkplätze vor der Post bleiben 
bestehen, sie verschieben sich mit der Strasse in Richtung der Bahngeleise. 

 
 Der Radius der Einfahrt in die Landstrasse wird ausgeweitet.  
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 Bei der Einmündung in den Bahnhofplatz wird eine Trottoirüberfahrt eingebaut. 
Damit können sich die Fussgänger ab dem Bahnübergang in gerader Linie in Rich-
tung Dorf bewegen, ohne die Schlaufe um den heute bestehenden Baum nehmen 
zu müssen. Auf der Trottoirüberfahrt geniessen die Fussgänger Vortritt gegenüber 
allen anderen Verkehrsteilnehmern.  

 
 Vom Dorfkern her kommend wird das Trottoir entlang der rechten Seite der Land-

strasse nach dem Abzweiger nach Humlikon verbreitert. Dies hat zur Folge, dass 
die Landstrasse eine unproblematische Verengung erfahren wird.  

 
 Vom Bahnhof her kommend wird vor der Einmündung in die Landstrasse auf der 

Höhe des Postgebäudes eine Belagsrampe eingelegt.  
 
Infolge der heute stark eingeschränkten Sicht bei der Ausfahrt vom Bahnhofplatz in die 
Landstrasse wird aus Sicherheitsgründen im Zuge der Realisierung der beschriebenen 
Massnahmen die Platane beim Bahnübergang entfernt und nach Abschluss der Arbei-
ten durch einen neuen jungen Baum ersetzt.  
 
 
Bauablauf 
 
Die Sanierung des Bahnhofplatzes erfolgt in einer Etappe. Während der Bauphase 
können die Verkehrsflüsse negativ beeinträchtigt werden. Trotzdem wird die Zufahrt 
zum Bahnhofplatz wenn immer möglich gewährleistet sein. Mit der Postauto AG wird 
eine spezielle Lösung gesucht. Für Fussgänger und Velofahrer sind keine Einschränkun-
gen zu erwarten.  
 
 
Kosten 
 
Gestützt auf die Kostenzusammenstellung des Ingenieurbüros Bachmann, Stegemann 
+ Partner AG, Andelfingen muss mit folgenden Kosten gerechnet werden (Preise inkl. 
MwSt.):  
 
Kostenart Betrag 

 
Provisorien Fr. 10‘000.00 
Bauarbeiten Fr. 115‘000.00 
Signalisation, Markierung Fr. 5‘000.00 
Gebühren, Kostenteiler (Verhandlungen) Fr. 8‘000.00 
Projekt und Bauleitung Fr. 27‘000.00 
Vermessung und Vermarkung Fr. 4‘000.00 
Unvorhergesehenes  Fr. 11‘000.00 
Total Fr. 180‘000.00 
 
Gemäss dem ZVV-Verteilschlüssel bei Investitionen im Bereich der Infrastrukturen zum 
öffentlichen Verkehr beteiligen sich die Gemeinden Adlikon und Kleinandelfingen mit 
total Fr. 45‘000.00 an den Kosten der Sanierungsarbeiten. Allfällige Beiträge der SBB 
und des Zürcher Verkehrsverbunds sind derzeit noch Gegenstand von Diskussionen. 



14 

 
Finanzierung / Folgekosten 
 
Bei einem mutmasslichen Nettoaufwand von Fr. 135‘000.00 für die Gemeinde Andelfin-
gen resultieren aus diesen Investitionen über die nächsten 40 Jahre im Durchschnitt 
jährlich Fr. 5‘100.00 Kapitalkosten (lineare Abschreibung, kalkulatorischer Zins von 
2.5%).  
 
 
Empfehlung Gemeinderat 
 
Die Notwendigkeit der Sanierung des Strassenbelags im Bereich Bahnhofplatz ist auf-
grund des Zustandes der Anlage angezeigt und unbestritten. Mit der Implementierung 
der aufgezeigten Massnahmen im Bereich Verkehrsführung wird die heute als unbefrie-
digend zu taxierende Situation beim Abzweiger zum Bahnhof klar verbessert, und die 
Sicherheit sämtlicher Verkehrsteilnehmer wird signifikant erhöht. 
 
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass im nächsten Jahr auch die Einmündung der Humli-
konerstrasse in die Landstrasse sanft saniert und mit einer Trottoirüberfahrt versehen 
werden soll. Die Sicherheit der Fussgängerinnen und Fussgänger wird damit weiter 
erhöht.  
 
Der Gemeinderat empfiehlt, dem Baukredit über Fr. 180‘000.00 zuzustimmen. 
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